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1 Geltung  

1.1 Die MSW Messeservice Wüstefeld – im Folgenden als AN (Auftragnehmerin) bezeichnet – erbringt ihre Leistungen, wie beispielsweise Angebote, Auftragsbestätigungen, 

Vertragsabschlüsse und Lieferungen, ausschließlich auf der Grundlage der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Diese gelten auch für alle künftigen 

Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur insoweit, als die AN 

ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.   

1.2 Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; das gilt auch für das 

Abweichen vom Schriftformerfordernis.  

1.3 Es gilt deutsches Recht. Die AGB gelten unabhängig davon, ob wir als AN oder Auftraggeber Vertragspartei werden. Unseren AGB entgegen stehende, abweichende 

Bedingungen des Kunden oder Lieferanten wird widersprochen. 

1.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter 

ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht.  

2 Vertragsabschluss  

2.1 Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot der AN bzw. der Auftrag des Kunden, in dem der Leistungsumfang und die Vergütung festgehalten sind. Die 

Angebote der AN sind freibleibend und unverbindlich.  

2.2 Erteilt der Kunde einen Auftrag, so ist er an diesen 2 (zwei) Wochen ab dessen Zugang bei der AN gebunden. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Auftrags durch 

die AN zustande. Die Annahme hat in Textform zu erfolgen, es sei denn, dass die AN zweifelsfrei zu erkennen gibt (z.B. durch Tätigwerden aufgrund des Auftrages), dass 

sie den Auftrag annimmt.  

3 Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und Mitwirkungspflichten des Kunden  

3.1 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem Auftrag des Kunden bzw. der Leistungsbeschreibung oder den Angaben im Vertrag. Nachträgliche 

Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der Textform.  

3.2 Wird nichts Abweichendes vereinbart, wird davon ausgegangen, dass die AN keine Vertretungsbefugnisse gegenüber dem Messeveranstalter, der Betriebsgesellschaft 

des Veranstaltungsgeländes bzw. gegenüber diversen Lieferanten oder Fremdfirmen erteilt werden.  

3.3 Alle Leistungen der AN (insbesondere Entwürfe, Planungs-, Fertigungs- und Montageunterlagen) sind vom Kunden zu überprüfen und binnen 3 (drei) Tagen freizugeben. 

Bei verspäteter Freigabe gelten die im sorgfältigen Arbeitsablauf der AN durchgeführten Maßnahmen als vom Kunden genehmigt.  

3.4 Der Kunde wird die AN unverzüglich mit allen Informationen und Unterlagen versorgen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird sie über alle Vorgänge 

informieren, die für die Durchführung des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände erst während der Durchführung des Auftrages bekannt werden. 

Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen, verspäteten oder nachträglich geänderten Angaben von 

der AN wiederholt werden müssen oder verzögert werden.  

3.5 Der Kunde ist weiterhin verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Bildmaterialien, Texte und Pläne etc.) auf eventuelle 

bestehende Urheber-, Kennzeichnungsrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Die AN haftet nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Wird die AN wegen 

einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde die AN schad- und klaglos; er hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine 

Inanspruchnahme Dritter entstehen.  

3.6 Im Zuge der Durchführung des Auftrages ist die AN berechtigt, erforderliche Unterlagen des Veranstalters anzufordern. Das betrifft etwa Brandschutzordnung, 

Evakuierungspläne, Explosionsschutzdokumente, etc.  

3.7 Die Darstellung von Bauteilen und Produkten in den Planungsunterlagen sowie in den perspektivischen Darstellungen (wie z.B. Farben, Bodenbeläge, Mobiliar etc.) 

können von den tatsächlich eingesetzten Bauteilen und Produkten abweichen. Die Auswahl der endgültig verwendeten Bauteile und Produkte wird gemeinsam mit dem 

Kunden getroffen. Die Angabe von Abmessungen in den Planungsunterlagen sind Richtwerte. Die exakten Produktionsmaße werden in der Detailplanung festgelegt. 

Aufbau- und Produktionspläne können jederzeit angefordert werden.  

3.8 Standplatzmieten, Kosten für technische Serviceleistungen der Messe (Strom-, Wasseranschluss, Hängepunkte, u.Ä.), tägliche Standreinigung, Verladung, Transport und 

Versicherung von Kundenexponaten werden ausdrücklich vom Leistungsumfang des Auftrags ausgeschlossen. Ebenso sind etwaige sta tische 

Konstruktionsberechnungen, Windlastnachweise, elektrotechnische Abnahmeprotokolle u.Ä. - die ggfs. vom Messeveranstalter gefordert werden - gesondert zu 

vergüten.  

4 Fremdleistungen / Beauftragung Dritter  

4.1 Die AN ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen Dritter zu bedienen.   

4.2 Die AN wird die Dritten sorgfältig auswählen und darauf achten, dass diese über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügen.  

5 Termine  

5.1 Frist- und Terminabsprachen sind in Textform festzuhalten und/ oder zu bestätigen. Die AN verpflichtet sich, die Leistungen rechtzeitig bis Messebeginn fertig zu stellen.  

5.2 Der Kunde vereinbart einen Termin für die Standübergabe. Wird das unterlassen, so gilt der Messestand ab 14:00 Uhr des letzten Aufbautages als übergeben. Durch die 

firmenmäßige Zeichnung der Standübergabebestätigung wird vom Kunden anerkannt, dass sämtliche Leistungen zu seiner Zufriedenheit erbracht wurden. Spätere 

Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.  

5.3 Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere Naturkatastrophen und Transportsperren – entbinden die AN von der Einhaltung des vereinbarten 

Liefertermins. Gleiches gilt, wenn der Kunde mit seinen zur Durchführung des Auftrags notwendigen Verpflichtungen (z.B. Bereitstellung von Informationen oder 

Unterlagen), im Verzug ist. In diesem Fall wird der vereinbarte Termin, zumindest insoweit Verzug vorliegt, verschoben.  
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6 Rücktritt vom Vertrag  

6.1 Die AN ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich ist oder trotz 

Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird.  

6.2 Die AN ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf Begehren des 

AN weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der AN eine taugliche Sicherheit leistet.  

6.3 Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden der AN ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn auch 

innerhalb einer angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen ohne Verschulden des Kunden nicht erbracht wurde. Eine Stornierung 

(Kündigung des Vertrages) durch den Kunden bedarf der Schriftform. Im Fall einer Stornierung nach Auftragsbestätigung sind in jedem Fall neben der vollumfänglichen 

Vergütung für die bereits erbrachten Leistungen auch die angefallenen Kosten und eine angemessene Stornierungsgebühr, jedoch mindestens in Höhe von 10% der 

Auftragssumme, sofort fällig.   

7 Preise  

7.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Vergütungsanspruch der AN für jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die AN ist berechtigt, zur Deckung 

ihres Aufwandes Anzahlungen zu verlangen.  

7.2 Die angegebenen Preise verstehen sich als Nettopreise exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

7.3 Alle Leistungen der AN, die nicht ausdrücklich durch die vereinbarte Vergütung abgegolten sind wie zum Beispiel Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung, werden 

gesondert entlohnt.   

7.4 Kostenvoranschläge der AN sind grundsätzlich unverbindlich und kostenlos.  

7.5 Das erste Angebot wird unverbindlich und kostenlos erstellt. Werden darüber hinaus Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen, sodass sich daraus weitere Angebote 

für denselben Auftrag ergeben, werden diese Zusatzleistungen bei Nichtzustandekommen des Auftrages jedenfalls in Rechnung gestellt. Mit der Bezahlung dieser 

Vergütung erwirbt der Kunde an diesen Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich dem AN 

zurückzugeben.  

 

8 Zahlungsbedingungen / Eigentumsvorbehalt 

8.1 Die Rechnungen der AN werden ohne jeden Abzug ab Rechnungsdatum fällig und sind, sofern nichts anderes vereinbart wurde, binnen 14 Kalendertagen ab 

Rechnungsdatum zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung gelten ab dem ersten Tag Verzugszinsen laut tatsächlichem Aufwand, jedoch mindestens 9%, als vereinbart. Ist 

der Erwerb der Leistungen der AN vorgesehen, bleiben sämtliche Liefergegenstände bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der 

Geschäftsbeziehung im Eigentum der AN. 

8.2 Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen Kosten und Aufwände, wie insbesondere Inkassokosten oder sonstige für eine 

zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten, zu tragen. 

8.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann die AN sämtliche, im Rahmen anderer mit dem Kunden abgeschlossener Verträge, erbrachten Leistungen und 

Teilleistungen sofort fällig stellen. 

8.4 Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der AN aufzurechnen, außer die Forderung des Kunden wurde von der AN schriftlich 

anerkannt oder gerichtlich festgestellt. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden wird ausgeschlossen. 

9 Eigentumsrecht / Urheberrecht 

9.1 Alle Leistungen der AN (Skizzen, Vorentwürfe, Konzepte, etc.), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso wie die Bauteile und Entwurfsoriginale im Eigentum der AN 

und können von ihm jederzeit - insbesondere bei Beendigung des Vertragsverhältnisses - zurückverlangt werden. Der Kunde erwirbt durch Zahlung der Vergütung nur 

das Recht der Nutzung (ggfs. einschließlich Vervielfältigung) zum vereinbarten Zweck und im vereinbarten Nutzungsumfang. Ohne gegenteilige Vereinbarung mit der 

AN darf der Kunde die Leistungen der AN nur selbst und nur für die Dauer des Vertrages nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen der 

AN setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung der von der AN dafür in Rechnung gestellten Vergütung voraus. 

9.2 Änderungen von Leistungen der AN, wie insbesondere deren Weiterentwicklung durch den Kunden selbst oder durch für diesen tätig werdende Dritte, sind  nur mit 

ausdrücklicher Zustimmung der AN und - soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind - des Urhebers zulässig. 

9.3 Für die Nutzung von Leistungen der AN, die über den ursprünglich vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist - unabhängig davon, ob diese Leistung 

urheberrechtlich geschützt ist - die Zustimmung der AN erforderlich. Dafür steht der AN eine gesonderte angemessene Vergütung zu. 

9.4 Die AN behandeln alle internen Vorgänge und erhaltenen Informationen, die durch die Zusammenarbeit mit dem Kunden bekannt geworden sind, streng vertraulich; 

insbesondere werden auftragsbezogene Unterlagen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben. Die AN ist jedoch berechtigt, die Daten 

des Kunden gemäß der Datenschutzgrundverordnung zu verarbeiten und zu speichern. 

9.5 Mit Auftragserteilung erklärt sich der Kunde mit der Veröffentlichung, des von der AN ausschließliche für die Eigenwerbung erzeugten Bild– und Tonmaterials 

einverstanden. Der Kunde tritt die Bildrechte der, von der AN erzeugten, Bild- und Tonmaterialien an die AN ab.  

9.6 Die AN darf die von ihr erzeugten Bild- und Tonmaterialien, soweit dies nicht durch gesonderte Vereinbarung ausgeschlossen wird, angemessen und branchenüblich 

und im Rahmen der Eigenwerbung nutzen. 

9.7 Der Kunde garantiert, dass er zur Nutzung der an die AN überlassenen Vorlagen (z.B. Texte, Fotos, Muster, elektronische Daten usw.) berechtigt ist und Rechte Dritter 

nicht entgegenstehen. 

9.8 Bei Verstößen gegen das Urheberrecht im Bild- und Tonmaterial des Kunden, haftet alleinig und ausschließlich der Kunde. 

9.9 Der Kunde übernimmt mit der Abnahme der Leistungen der AN die Verantwortung für die Richtigkeit von Bild und Text. 

9.10 Die AN haftet nicht für Fremdleistungen, die sie namens und im Auftrag des Kunden auf dessen Rechnung an Dritte in Auftrag gibt. 
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10 Gewährleistung / Schadenersatz 

10.1 Der Kunde hat offensichtliche Mängel unverzüglich, jedenfalls bei Standübergabe, anzuzeigen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Mängelrüge steht dem Kunden 

nach Wahl der AN das Recht auf Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Herstellung eines neuen Werks durch die AN zu. 

10.2 Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Kunde der AN alle zur Untersuchung und Mängelbehebung 

erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die AN ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich oder für sie mit einem 

unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist. 

10.3 Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, 

mangelhafter oder unvollständiger Leistung, Mangelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit des AN beruhen mit Ausnahme der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

10.4 Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens geltend gemacht werden. 

10.5 Verletzt die AN wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) leicht fahrlässig, so sind Schadenersatzansprüche der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 

vorhersehbaren Schaden, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss, begrenzt. 

11 Haftung 

11.1 Die AN haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften lediglich für Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Haftung für 

leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. 

11.2 Der Kunde haftet dafür, dass der AN die zur Durchführung des Auftrages notwendigen Unterlagen und Informationen zeitgerecht und vereinbarungsgemäß zur 

Verfügung gestellt werden. 

11.3 Der Kunde haftet während der Messelaufzeit vollinhaltlich der AN gegenüber für den Mietmessestand inkl. aller zur Verfügung gestellten technischen Geräte, Möbel, 

etc. 

12 Anzuwendendes Recht 

12.1 Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der AN ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der internationalen Verweisungsnormen anzuwenden. 

Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

13 Erfüllungsort und Gerichtsstand 

13.1 Erfüllungsort ist der im Auftrag genannte Veranstaltungsort. 

13.2 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen der Sitz des AN, derzeit Berlin Treptow-Köpenick. 

 

14 Streitbeilegung 

14.1 Wir sind weder bereit, noch verpflichtet zur Teilnahme eines Streitbeilegungsverfahrens vor einer Verbraucherschlichtungsstelle. 


